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TOP 6 Vergabe der Tiefbauarbeiten zum Einbau des  
           Löschwassertanks 
 
 
 
Beschlussvorschlag 
 

Der Gemeinderat beauftragt die Gemeindeverwaltung die nachfolgenden Punkte 

umzusetzen: 

1. Die Vergabe der Tiefbauarbeiten, Anschluss des Löschwasserbehälters und das 

    Verfüllen der Baugrube wird an den kostengünstigsten Anbieter vergeben. 

 

2. Es wird ein genauer Zeitrahmen für die Durchführung der Arbeiten festgelegt, mit dem  

    Ziel, die Arbeiten zeitnah abzuschließen, damit der Einbau des Löschwassertanks und die  

    Neugestaltung der Dorfmitte zeitnah begonnen werden kann. 

 

 

Sachverhalt  

Im Rahmen des Projektes zur Errichtung eines Löschwassertanks auf dem Dorfplatz sind 

umfangreiche Tiefbauarbeiten erforderlich. Diese sind notwendig, um den Eibau des 

Löschwassertanks zu schaffen und die Funktionalität der geplanten Wasserversorgung 

sicherzustellen. Es handelt sich hierbei um die Vorbereitung des Untergrunds für den Tank, 

den Anschluss an das bestehende Wasserversorgungsnetz sowie das anschließende 

Verfüllen der Baugrube. Diese Arbeiten sind Voraussetzung für den erfolgreichen Einbau 

und den Betrieb des Löschwassertanks. 

Darüber hinaus ist der Einbau des Löschwassertanks ein wesentlicher Bestandteil der 

gesamten Neugestaltung des Dorfplatzes, weshalb die zeitnahe Durchführung dieser 

Arbeiten für die Fortsetzung des gesamten Projektes entscheidend ist. 

Die Gemeindeverwaltung hat bei mehreren Firmen Angebote für die genannten 

Tiefbauarbeiten eingeholt. Die angefragten Unternehmen wurden gebeten, ihre Angebote bis 

zur Sitzung des Gemeinderats am 25.02.2026 vorzulegen. 

Bei allen angefragten Firmen wurde als Vorgabe folgende Punkte angeführt: 

• Detaillierte Kostenaufstellungen für den Aushub, den Anschluss des 

Löschwassertanks sowie das Verfüllen der Grube. 

• Zeitrahmen für die Durchführung der Arbeiten. 

• Gegebenenfalls zusätzliche Auflagen oder Besonderheiten, die für die Durchführung 

der Arbeiten erforderlich sind. 


